[image: LOGO]





An
Stadtgemeinde Sankt Johann im Pongau
Hauptstraße 18
5600 Sankt Johann im Pongau


Kurzparkzonen - Parkausnahmegenehmigung - Antrag


Antragsauswahl:	☐	Neuantrag
	☐	Verlängerungsantrag

AntragstellerIn

	Vor- und Zuname Zulassungsbesitzer
	[bookmark: Text1]     

	akadem. Grad
	     
	Geburtsdatum
	     

	Wohnadresse
	     

	Telefonnummer
	     

	E-Mail
	     

	KFZ-Kennzeichen
für Ausnahmegenehmigung
	     

	Führerscheindaten
Ausstellungsbehörde, usw.
	     

	Ich verfüge über einen mir zugewiesenen privaten Abstellplatz (Garage, Innenhof etc) im Nahbereich des Wohnsitzes
	☐	JA	☐	NEIN

	Ich bin Hauptmieter/in der Wohnung
	☐	JA	☐	NEIN

	Ich habe einen Parkplatz/Garage angemietet
	☐	JA	☐	NEIN

	In meinem Haushalt gibt es noch folgende Fahrzeuge (Kennzeichen)
	     







     			
	Datum		Unterschrift AntragstellerIn
Beilagen:
· Führerschein
· Zulassungsschein
· Leasingvertrag
· Nachweis über die Privatnutzung Firmenfahrzeug
· Schriftlicher Nachweis der Hausverwaltung oder des/r Eigentümers:in, dass kein zum Haus gehöriger Parkplatz zugeteilt ist oder angemietet werden kann (zwingend erforderlich)
	

Informationen:

In der Raiffeisenstraße, Sparkassenstraße und Venedigerstraße sind flächendeckende Kurzparkzonen eingerichtet. In diesen Zonen dürfen Kraftfahrzeuge nur für eine beschränkte Zeit (maximal 120 Minuten) abgestellt werden.
[bookmark: _Hlk187322650]Personen, die in diesen Zonen wohnhaft sind, können aber eine Ausnahmegenehmigung 'Parkausnahmekarte' beantragen, auf Grund welcher sie ihr Fahrzeug dauerhaft in der Nähe ihres Wohnsitzes parken dürfen.
Eine 'Parkausnahmekarte' kann nur dann ausgestellt werden, wenn das Fahrzeug am Hauptwohnsitz der AntragstellerInnen zugelassen ist. Die Adresse im Zulassungsschein muss mit dem Hauptwohnsitz übereinstimmen.
Für Fahrzeuge, die auf andere Personen zugelassen sind, kann im Allgemeinen keine 'Parkausnahmekarte' ausgestellt werden.
Personen, denen ein arbeitgebereigenes KFZ zur Privatnutzung überlassen worden ist, kann ebenfalls eine 'Parkausnahmekarte' ausgestellt werden. Voraussetzung ist aber auch hier der Hauptwohnsitz im betreffenden Gebiet und der Nachweis über die Privatnutzung anhand Lohnzettel (Hinzurechnung eines Sachbezuges oder des geldwerter Vorteils) erbracht wird.Bei Privatnutzung eines firmeneigenen Fahrzeuges durch Selbständige hat die Privatnutzung des Fahrzeuges mehr als 15% zu betragen: Nachweis mittels Bestätigung eines beeideten Steuerberaters.

Eine 'Parkausnahmekarte' gemäß § 45 Abs. 4 Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) kann nur an Personen ausgestellt werden, die

· innerhalb der Kurzparkzone ihren Hauptwohnsitz haben,
· ZulassungsbesitzerInnen oder LeasingnehmerInnen eines mehrspurigen KFZ sind,
· beim Wohnsitz keinen PKW-Abstellplatz besitzen oder anmieten können und
· ein persönliches Interesse nachweisen, in der Nähe ihres Wohnsitzes zu parken.
Ein persönliches Interesse kann grundsätzlich nur dann vorliegen, wenn das Fahrzeug von den AntragstellerInnen selbst gelenkt wird. 
Zu beachten: Die 'Parkausnahmekarte' kann nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht beantragt werden.
Die 'Parkausnahmekarte' hat nur eine beschränkte Gültigkeitsdauer (maximal zwei Jahre). Daher muss rechtzeitig ein neuer Antrag gestellt werden, wenn die 'Parkausnahmekarte' weiterhin benötigt wird.
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